
 
 
 
 
 
 
 

Zahl:  16/2025 
 

Einladung 
zur öffentlichen/nicht öffentlichen 

Gemeinderatssitzung 
 

Tag: Donnerstag Datum: 20.03.2025 Uhrzeit: 19:00 

Ort: Sitzungssaal der Marktgemeinde St. Stefan im Rosental 

 
Datum der 
Einladung:   12.03.2025  Der Bürgermeister: 

 
 
 (Bürgermeister Johann Kaufmann) 

 

Tagesordnung: 
 

1 Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

2 Fragestunde 

3 Genehmigung der letzten Verhandlungsschriften 

4 

Beratung und Beschlussfassung – Rechnungsabschluss 2024 
 

a) Bildung und Auflösung von Haushaltsrücklagen mit und ohne 
Zahlungsmittelreserve 

b) Beschluss des Rechnungsabschlusses 2024 

5 

Beratung und Beschlussfassung über das Auffüllungsgebiet 
Trössengraben/Vockenberg (Kirchberg + St.Stefan bei ehem. Schule)  
 

a) Einwendungsbehandlung der 1 Anhörung zur FWPL-ÄNDERUNG VF Nr. 1.04 
b) Änderung des FWPL 1.04 samt WortlautesVerordnung der Marktgemeinde 

St.Stefan i.R. über die Änderung 1.04 des FWPL VF 1.0 samt zeichnerischer 
Darstellung gem. §39 StROG 2010 idf LGBL 73/2023 

6 

Beratung und Beschlussfassung – Sachbereichskonzept Energie 
 

a) Einwendungsbehandlung zum Auflageentwurf der ÖEK – Änderung Nr. 1.01 
„Sachbereichskonzept Energie“ gem. § 24 (8) StROG 2010 
Amt der Stmk Landesregierung Abt13; Abt 14; Abt 15; Abt 16; BBL-SO B9 

b) über die neuerliche Auflage des neuen Entwurfes des Sachbereichskonzeptes 
Energie – SKE inkl. gemeindeweiter Untersuchung – Solar- und PV-Anlagen 



 
 
 

 

7 

Beratung und Beschlussfassung über die 
 

a) Herstellung der Grundbuchsordnung gemäß §§ 15ff LiegTeilG. für das 
Weggrund-stück Gst. Nr.: 3545/1 in der Katastralgemeinde 62320 St. Stefan im 
Rosental laut beiliegender Teilungsurkunde des Dipl. Ing. Karl Reichsthaler, 
staatlich befugter und beeideter Ingenieurkonsulent für Vermessungswesen,  
8200 Gleisdorf, Business Park 4, GZ.: 25-0063-62320-P 
und die  

b) Endvermessung des Weggrundstückes Gst. Nr.: 3545/1 in der 
Katastralgemeinde 62320 St. Stefan im Rosental - Beschluss der Verordnung 
gemäß § 8 Abs. 3 des Landes-StraßenverwaltungsG. 1964 idgF. über die 
Auflassung der abgeschriebenen Grundstückteile des öffentlichen Gutes sowie 
die Widmung als öffentliches Gut der zugeschriebenen Grundstücksteile für das 
Weggrundstück Gst. Nr.: 3545/1 KG St. Stefan im Rosental laut 
Trennstücktabelle des Teilungsplanes von Dipl. Ing. Karl Reichsthaler, Staatlich 
befugter und beeideter Ingenieurkonsulent für Vermessungswesen, 8200 
Gleisdorf, Business Park 4, GZ.: 25-0063-62320-P 

8 Bericht des Bürgermeisters 

9 Allfälliges 

 

 Nicht Öffentlich 

10 
Beratung und Beschlussfassung – Personalangelegenheiten 
Aufnahme Mitarbeiter: in für den Innendienst 

 
 
 
 

 

Angeschlagen am:    12.03.2025 
 

Abgenommen am: 


